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1. Die Fachgruppe   P  hilosophie   an der Hildegardis-Schule  

Die Hildegardis-Schule ist eine Schule in der Innenstadt Bochums. In der Stadt und erreichbarer Nähe befin-
den sich für die Unterrichtsarbeit relevante Museen, das Stadtarchiv, die Stadtbücherei und andere außer-
schulische Lernorte. Die Ruhr-Universität Bochum ist verkehrsmäßig gut zu erreichen.

Die Fachgruppe Philosophie versteht ihr Fach als einen unverzichtbaren Beitrag zu ethischer, philosophischer, 
politischer Bildung und Kultur, zur Erziehung zu selbstständigem Denken und zur Demokratie. 

Das Schulprogramm sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler eine konsequente methodische Schulung 
erhalten sollen, sowohl in fachspezifischer Hinsicht als auch fächerübergreifend. 

Im Rahmen des Schulprogramms übernimmt das Fach Philosophie eine besondere Aufgabe im Bereich der 
Werteerziehung, insoweit eine grundsätzliche Reflexion auf für das menschliche Zusammenleben unabding-
bare Moralvorstellungen eine seiner wesentlichen Unterrichtsdimensionen darstellt. Seine Ausrichtung am 
rationalen Diskurs, der von Schülerinnen und Schülern mit ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen und 
Weltanschauungen eine sachorientierte, von gegenseitiger Achtung getragene Auseinandersetzung um tragfä-
hige normative Vorstellungen verlangt, lässt den Philosophieunterricht zu einem Ort werden, an dem Wer-
teerziehung konkret erfahrbar werden kann.

Die Analyse von Medienprodukten aller Art (Texte, Bilder, Filme, Nachrichten, öffentliche Inszenierungen) 
versetzt die Schülerinnen und Schüler in die Lage, auch außerhalb des Unterrichts und des direkten fachlichen 
Bezuges kritische Distanz zu den Einflüssen der Medien zu wahren. Der Umgang mit (oft fremdartigen) 
Texten fördert ihre Lesekompetenz; die Notwendigkeit, eigene schriftliche Darlegungen zu verfassen, schult 
sie in ihrer Ausdrucksfähigkeit und Sprachkompetenz; die ständige Herausforderung durch die Frage nach 
einer „Wahrheit“ zeigt ihnen die Grenzen, an die das eigene Erkenntnis- und Urteilsvermögen stößt.

Es gibt eine Kooperation mit der nahegelegenen Goethe-Schule, mit der die Lehrpläne/Unterrichtsraster ab-
gestimmt wurden. 

Philosophie wird von Kl. 5 (Praktische Philosophie) an angeboten und damit sind bestimmte Kompetenzen 
vorbereitet (s. SI-Curriculum PP).

1.2.   Aufg  aben   u  nd   Ziele des Faches  

Dem KLP (2013) ist u. a. zu entnehmen: „Die Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes 
leisten einen gemeinsamen Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen, die das Verstehen der Wirklichkeit 
sowie gesellschaftlich wirksamer Strukturen und Prozesse ermöglichen und die Mitwirkung in demokratisch 
verfassten Gemeinwesen unterstützen sollen. Gemeinsam befassen sie sich mit den Möglichkeiten und 
Grenzen menschlichen Denkens und Handelns im Hinblick auf die jeweiligen individuellen, 
gesellschaftlichen, zeit- und raumbezogenen Voraussetzungen, Bedingungen und Auswirkungen.“ (S. 10).
„Ziel des Philosophieunterrichts ist die Befähigung zur philosophischen Problemreflexion.“ (Z. 11).

2. Entscheidungen zum Unterricht

2.1. Unterrichtsvorhaben

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, die im Kernlehr-
plan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompe-
tenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln.

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 
Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster 
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dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvor-
haben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern 
und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Über-
sichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der Kategorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die übergeordne-
ten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen erst auf der 
Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden, die hier nicht auszuweisen sind. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unter-
schritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. 
die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z. B. Praktika, Kursfahrten o. ä.) zu erhalten, wurden im 
Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant.

Das „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ soll zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Ab-
sicherung von Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Binde-
kraft entfalten.

Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur stan-
dardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen, 
fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperatio-
nen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 
2.1 zu entnehmen sind. Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der kon-
kretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit mög-
lich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben 
insgesamt alle Sach- und Urteilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.
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2.1.1. Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EF

Stand seit 25.6.2014 (gültig seit Schulj. 2014/15) u. überarb. Feb. 2016

Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EINFÜHRUNGSPHASE

Unterrichtsvorhaben I:

Thema: Was heißt es zu philosophieren? – Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 
• unterscheiden philosophische Fragen von Alltagsfragen sowie von Fragen, die gesicherte wissenschaftliche 
Antworten ermöglichen,
• erläutern den grundsätzlichen Charakter philosophischen Fragens und Denkens an Beispielen,
• erklären Merkmale philosophischen Denkens und unterscheiden dieses von anderen Denkformen, etwa in 
Mythos und Naturwissenschaft.

Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien verallgemeinernd relevante philoso-
phische Fragen heraus (MK2), 
• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr An-
liegen sowie die zentrale These (MK3),
• recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme 
von (auch digitalen) Lexika und anderen Nachschlagewerken (MK9).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• bewerten begründet die Bedeutsamkeit und Orientierungsfunktion von philosophischen Fragen für ihr Leben.

Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler
• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher 
Fragestellungen (HK4).

Inhaltsfeld: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen) 

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Eigenart philosophischen Fragens und Denkens 
• Metaphysische Probleme als Herausforderung für die Vernunfterkenntnis 

Zeitbedarf: 15 Std.
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Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Ist der Mensch ein besonderes Lebewesen? – Sprachliche, kognitive und reflexive Fähigkeiten 
von Mensch und Tier im Vergleich

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• erläutern Merkmale des Menschen als eines aus der natürlichen Evolution hervorgegangenen 

Lebewesens und
• erklären wesentliche Unterschiede zwischen Mensch und Tier bzw. anderen nicht-menschlichen 

Lebensformen (u. a. Sprache, Kultur), 
• analysieren einen anthropologischen Ansatz zur Bestimmung des Unterschiedes von Mensch und Tier 

auf der Basis ihrer gemeinsamen evolutionären Herkunft in seinen Grundgedanken.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler
• analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen 

(MK5), 
• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7),
• recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfe-

nahme von (auch digitalen) Lexika und anderen Nachschlagewerken (MK9).
Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10).

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher 

Fragestellungen (HK4).

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler
- erörtern Konsequenzen, die sich aus der Sonderstellung des Menschen im Reich des Lebendigen ergeben, 
sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken,
- bewerten die erarbeiteten anthropologischen Ansätze zur Bestimmung des Unterschiedes von Mensch und 
Tier hinsichtlich des Einbezugs wesentlicher Aspekte des Menschseins.

Inhaltsfelder: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln), IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen)

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Die Sonderstellung des Menschen
• Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis

Zeitbedarf: 15 Std.
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Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Eine Ethik für alle Kulturen? – Der Anspruch morali scher Normen auf interkulturelle Geltung 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 
• rekonstruieren einen relativistischen und einen universalistischen ethischen Ansatz in ihren Grundgedanken 
und erläutern diese Ansätze an Beispielen,
• erklären im Kontext der erarbeiteten ethischen Ansätze vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (u. a. 
Relativismus, Universalismus).

Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler
• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1),
• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, 
Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4),
• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene phi-
losophische Gedanken (MK6),
• argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u. a. Toulmin-
Schema) (MK8).
Verfahren der Präsentation und Darstellung
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u. a. Visuali-
sierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11),
• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13).
Konkretisierte Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten ethischen Ansätze zur Orientierung in gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Problemlagen,
• erörtern unter Bezugnahme auf einen relativistischen und universalistischen Ansatz der Ethik das Problem der 
universellen Geltung moralischer Maßstäbe.

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven für aus der 
Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1),
• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch auf andere 
Perspektiven ein (HK3).

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler

• bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten ethischen Ansätze zur Orientierung in gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Problemlagen,

• erörtern unter Bezugnahme auf einen relativistischen bzw. universalistischen Ansatz der Ethik das Problem 
der universellen Geltung moralischer Maßstäbe.

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln)

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Werte und Normen des Handelns im interkulturellen Kontext 

Zeitbedarf: 15 Std.
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Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Wann darf und muss der Staat die Freiheit des Einzelnen begrenzen? – Die Frage nach dem 
Recht und der Gerechtigkeit von Strafen

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
- analysieren unterschiedliche rechtsphilosophische Ansätze zur Begründung für Eingriffe in die 
Freiheitsrechte der Bürger in ihren Grundgedanken und grenzen diese Ansätze voneinander ab.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und repräsentativen Materialien verallgemeinernd relevante 
philosophische Fragen heraus (MK2),
• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7),
• argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u. a./ z. B. 
Toulmin-Schema) (MK8).
Verfahren der Präsentation und Darstellung
• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• erörtern unter Bezugnahme auf rechtsphilosophische Ansätze die Frage nach den Grenzen staatlichen 
Handelns sowie das Problem, ob grundsätzlich der Einzelne oder der Staat den Vorrang haben sollte,
• beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze (UK 3).

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven für aus der 
Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1),
• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch dimensionierte Begründungen 
(HK2).

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln)

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Umfang und Grenzen staatlichen Handelns

Zeitbedarf: 15 Std.
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Unterrichtsvorhaben V:

Thema: Kann der Glaube an die Existenz Gottes vernünftig begründet werden? – Religiöse Vorstellungen 
und ihre Kritik  

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• stellen metaphysische Fragen (u. a. die Frage eines Lebens nach dem Tod, die Frage nach der Existenz Gottes) 
als Herausforderungen für die Vernunfterkenntnis dar und entwickeln eigene Ideen zu ihrer Beantwortung und 
Beantwortbarkeit,
• rekonstruieren einen affirmativen und einen skeptischen Ansatz zur Beantwortung metaphysischer Fragen (u.  
a. die Frage eines Lebens nach dem Tod, die Frage nach der Existenz Gottes) in ihren wesentlichen Aussagen 
und grenzen diese Ansätze gedanklich und begrifflich voneinander ab. 

Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler
• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr An-
liegen sowie die zentrale These (MK3),
• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, 
Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4)
• analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen 
(MK5).
Verfahren der Präsentation und Darstellung
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10),
• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und distan-
ziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und verdeutlichen den 
interpretatorischen Anteil (MK12).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• beurteilen die innere Stimmigkeit der behandelten metaphysischen bzw. skeptischen Ansätze (UK 3), 
• bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten metaphysischen bzw. skeptischen Ansätze zur Orien-

tierung in grundlegenden Fragen des Daseins und erörtern ihre jeweiligen Konsequenzen für das diesseitige 
Leben und seinen Sinn (UK 1, 2).

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch dimensionierte Begründungen 
(HK2),
• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch auf andere 
Perspektiven ein (HK3).

Inhaltsfeld: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen)

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Metaphysische Probleme als Herausforderung für die Vernunfterkenntnis
• Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis

Zeitbedarf: 15 Std.
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Unterrichtsvorhaben VI:

Thema: Was können wir mit Gewissheit erkennen? – Grundlagen und Grenzen menschlicher Er-
kenntnis

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
- rekonstruieren einen empiristisch-realistischen Ansatz und einen rationalistischen (evtl. auch 

konstruktivistischen) Ansatz zur Erklärung von Erkenntnis in ihren Grundgedanken und Grenzen diese 
voneinander ab.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler
• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1),
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und repräsentativen Materialien verallgemeinernd relevante 

philosophische Fragen heraus (MK2),
• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestim-

mungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4),
• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene 

philosophische Gedanken (MK6).
Verfahren der Präsentation und Darstellung
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u. a. Vi-

sualisierung, bildliche oder szenische Darstellung) dar (MK11),
• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und di-

stanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und verdeutli-
chen den interpretatorischen Anteil (MK12).

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher 

und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4).

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler
- erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen der behandelten erkenntnistheoreti-schen Ansätze (u. a. 

für Wissenschaft, Religion, Philosophie bzw. Metaphysik) (UK 2, 4), 
- erörtern unter Bezugnahme auf die erarbeiteten erkenntnistheoretischen Ansätze das Problem der 

Beantwortbarkeit metaphysischer Fragen durch die menschliche Vernunft und ihre Bedeutung für 
den Menschen (UK 5). 

Inhaltsfeld: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis
• Eigenart philosophischen Fragens und Denkens

Zeitbedarf: 15 Std.
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Erläuterungen: 

– Die Abkürzungen MK und HK mit Nummern beziehen sich auf genannten Kernlehrplan für die Sek. II 
Gymnasium/ Gesamtschule in NRW  (Hg. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, 
Heft 4716, Düsseldorf, 1. Aufl. 2014) bzw. 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/pl/KLP_GOSt_Philosophie.pdf

– Summe Einführungsphase: 90 Stunden (d. i. ca. 75% der Bruttounterrichtszeit; die weitere Zeit soll 
Spielraum für Vertiefungen, besondere Interessen, aktuelle Themen oder besondere Ereignisse [z. B. 
Fahrten o. ä.] berücksichtigen)

–  Der jeweils ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, der nach Bedarf über- oder 
unterschritten werden kann.

– Betr. Klausurschreiber: In der EF wird je Halbjahr eine Klausur geschrieben.
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2.1.  2  . Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Q1   und Q2  

nach KLP und Vorgaben Abitur 2017 - Philosophie (14.8.2014) des MSW. Die Vorgaben für (bisher 
vorliegend) Abi 2017 und 2018 sind Bestandteil des vorliegenden Fachcurriculums, ohne dass sie hier daher 
eigens aufgeführt werden.* Dort sind zu einzelnen Unterrichtsvorhaben verbindliche Autoren und Texte bzw. 
Textteile angegeben, die für die Unterrichtsvorhaben und zur Vorbereitung für die Abituraufgaben verbindlich 
sind.
Entsprechend werden die Vorgaben der weiteren Jahre gelten.

Stand seit 20.6.2015 und 28.10.15 (gültig ab Schulj. 2015/16); überarb. Feb. 2016

Erläuterungen: 

–  Zur Zählung der Unterrichtsvorhaben: Die Nrn. I-VI beziehen sich auf: HILDEGARDIS-SCHULE BOCHUM – 
FACHCURRICULUM NACH KERNLEHRPLAN PHILOSOPHIE NRW (2014) SEK. II: EF, gemäß Kernlehrplan Philosophie 
(2014) und Hinweisen und Beispielen* des MSW zur standardorientierten Unterrichtsentwicklung im Fach 
Philosophie (Stand 25.6.2014, gültig ab Schulj. 2014/15; siehe oben). Die Zählung für die Q1 beginnt daher 
unten S. 12 mit VII.

– Die Abkürzungen MK und HK mit Nummern beziehen sich auf genannten Kernlehrplan für die Sek. II 
Gymnasium/ Gesamtschule in NRW (Hg. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Heft 
4716, Düsseldorf, 1. Aufl. 2013) bzw. der Fassung online.

– Die Summen der Stundenanzahl der Unterrichtsvorhaben und der Q-Phasen insgesamt ergeben sich jeweils 
aus ca. 75 % der Bruttounterrichtszeit; die weitere Zeit soll Spielraum für Vertiefungen, besondere Interessen, 
aktuelle Themen oder besondere Ereignisse (z. B. Fahrten o. ä.) berücksichtigen. Der jeweils ausgewiesene 
Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, der nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. 

– Betr. Klausuren: Für Schülerinnen und Schüler, die das Fach Philosophie als mündliches oder schriftliches 
Abiturfach wählen: Es werden in beiden Qualifikationsphasen je Halbjahr (Q1/1, Q1/2 und Q2/1) zwei Klau-
suren geschrieben und in dem 2. Halbjahr der Q2 eine Klausur, außer wenn ein Schüler/ eine Schülerin das 
Fach als mündliches Abiturfach nimmt, dann entfällt die Klausur in Q2/2.

* http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/pl/GOSt_Philosophie  _  
Endfassung2.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-
oberstufe/philosophie/hinweise-und-beispiele/hinweise-und-beispiele.html (Stand 30.1.15)
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=21 
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Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS

Unterrichtsvorhaben VII:

Thema: Ist die Kultur die Natur des Menschen? – Der Mensch als Produkt der natürlichen 
Evolution und die Bedeutung der Kultur für seine Entwicklung  

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• rekonstruieren eine den Menschen als Kulturwesen bestimmende anthropologische Position in ih-
ren wesentlichen gedanklichen Schritten und erläutern diese Bestimmung an zentralen Elementen 
von Kultur.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anlie-
gen sowie die zentrale These (MK3), 

• identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, 
Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele 
(MK4). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und be-
grifflich klar dar (MK10). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• bewerten kriteriengeleitet und argumentativ die Tragfähigkeit der behandelten anthropologischen 
Positionen zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins,

• erörtern unter Bezug auf die behandelte kulturanthropologische Position argumentativ abwägend 
die Frage nach dem Menschen als Natur- oder Kulturwesen.

• beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und ge-
genwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten anthropo-
logischen Positionen zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins, 

• erörtern unter Bezugnahme auf die behandelte kulturanthropologische Position argumenta-
tiv abwägend die Frage nach dem Menschen als Natur- oder Kulturwesen

Inhaltsfelder:
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
• IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 
• Der Primat der Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 

Zeitbedarf: ca. 15 Std.

12     Stand 21.11.2015; überarb. bis 27.2.2016     Frie., Vö.



Unterrichtsvorhaben VIII:

Thema: Ist der Mensch mehr als Materie? – Das Leib-Seele-Problem im Licht der modernen Ge-
hirnforschung 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• analysieren ein dualistisches und ein monistisches Denkmodell zum Leib-Seele-Problem in sei-
nen wesentlichen gedanklichen Schritten und grenzen diese Denkmodelle voneinander ab,

• erklären philosophische Begriffe und Positionen, die das Verhältnis von Leib und Seele unter-
schiedlich bestimmen (u. a. Dualismus, Monismus, Materialismus, Reduktionismus).

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2) 

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophi-
schen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6), 

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfahren (MK7). 
Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge, z. B. auch 
in Form eines Essays, dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• erörtern unter Bezug auf die behandelten dualistischen und materialistisch-reduktionistischen 
Denkmodelle argumentativ abwägend die Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele.

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch 
argumentativ auf andere Positionen ein (HK3).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• erörtern unter Bezugnahme auf die behandelten dualistischen und materialistisch-reduktionisti-
schen Denkmodelle argumentativ abwägend die Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele

Inhaltsfeld
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Das Verhältnis von Leib und Seele 
• Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 

Zeitbedarf: ca. 15 Std.
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Unterrichtsvorhaben IX:

Thema: Ist der Mensch ein freies Wesen? – Psychoanalytische und existentialistische Auffassung des 
Menschen im Vergleich 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philosophisches Problem dar und 
grenzen dabei Willens- von Handlungsfreiheit ab.

• Analysieren und rekonstruieren eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auf-
fassung des Menschen in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und ordnen diese als deter-
ministisch bzw. indeterministisch ein,

• erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen 
im Kontext von Entscheidungssituationen.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte Klas-
sifizierung (MK1), 

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2), 

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen sie voneinan-
der ab (MK7), 

• argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentations-
verfahren (u. a. Toulmin-Schema) (MK8). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge, auch in 
Form eines Essays, dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• erörtern abwägend Konsequenzen einer  deterministischen und indeterministischen Position im 
Hinblick auf die Verantwortung des Menschen für sein Handeln (u. a. die Frage nach dem Sinn 
von Strafe),

• erörtern unter Bezug auf die deterministische und indeterministische Position argumentativ abwä-
gend die Frage nach der menschlichen Freiheit und ihrer Denkmöglichkeit.

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente im 
Rückgriff auf das Orientierungspotential philosophischer Positionen und Denkmodelle (HK2).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend Konsequenzen einer deterministischen und indeterministischen Position im 
Hinblick auf die Verantwortung des Menschen für sein Handeln (u. a. die Frage nach dem Sinn 
von Strafe), 

• erörtern unter Bezugnahme auf die deterministische und indeterministische Position argumentativ 
abwägend die Frage nach der menschlichen Freiheit und ihrer Denkmöglichkeit. 

Inhaltsfelder
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 
• Grundsätze eines gelingenden Lebens 

Zeitbedarf: ca. 15 Std.
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Unterrichtsvorhaben X:

Thema: Wie kann das Leben gelingen? – Eudämonistische Auffassungen eines guten Lebens 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• rekonstruieren eine philosophische Antwort auf die Frage nach dem gelingenden Leben in ihren 
wesentlichen gedanklichen Schritten und ordnen sie in das ethische Denken ein.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, 
Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele 
(MK4). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar, auch z. 
B. in Form eines Essays (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten eudämonisti-
schen Position zur Orientierung in Fragen der eigenen Lebensführung.

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente und 
nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer Positionen und Denkmodelle (HK2), 

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch 
argumentativ auf andere Positionen ein (HK3). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten eudämonisti-
schen Position zur Orientierung in Fragen moralischen Handelns 

Inhaltsfelder
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Grundsätze eines gelingenden Lebens 
• Das Verhältnis von Leib und Seele 

Zeitbedarf: ca. 15 Std.
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Unterrichtsvorhaben XI:

Thema: Soll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichk eit oder der Pflicht orientieren? – 
Utilitaristische und deontologische Positionen im Vergleich 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• analysieren und rekonstruieren ethische Positionen, die auf dem Prinzip der Nützlichkeit und auf 
dem Prinzip der Pflicht basieren in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten,

• erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in das ethische Den-
ken ein.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anlie-
gen sowie die zentrale These (MK3), 

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophi-
schen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen 
Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, 
wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfertigkeit utilitaristischer und deonotologi-
scher Grundsätze zur Orientierung in Fragen moralischen Handelns.

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente und 
nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer Positionen und Denkmodelle (HK2). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit utilitaristischer und deontolo-
gischer Grundsätze zur Orientierung in Fragen moralischen Handelns. 

Inhaltsfelder
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien 
• Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 

Zeitbedarf: ca. 20 Std.
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Unterrichtsvorhaben XII:

Thema: Gibt es eine Verantwortung des Menschen für die Natur? – Ethische Grundsätze im Anwen-
dungskontext der Ökologie 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• analysieren und rekonstruieren eine Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten begrün-
dende Position (z. B. für die Bewahrung der Natur bzw. für den Schutz der Menschenwürde in 
der Medizinethik) in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und erläutern sie an Beispielen.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentations-
verfahren (u. a. Toulmin-Schema) (MK8), 

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und 
Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nach-
schlagewerken (MK9). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen 
Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, 
wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verantwortbare 
Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1), 

• beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und ge-
genwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern unter Bezugnahme auf die behandelte verantwortungsethische Position argumentativ 
abwägend die Frage nach der moralischen Verantwortung in Entscheidungsfeldern angewandter 
Ethik. 

Inhaltsfelder
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Verantwortung in Fragen angewandter Ethik 
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

Zeitbedarf: 15 Std.

Summe Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS: 90 Stunden
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Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS

Unterrichtsvorhaben XIII:

Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? – Ständestaat und Philosophenkönigtum als 
Staatsideal 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen die Legitimationsbedürftigkeit staatlicher Herrschaft als philosophisches Problem dar und 
entwickeln eigene Lösungsansätze in Form von möglichen Staatsmodellen, 

• rekonstruieren ein am Prinzip der Gemeinschaft orientiertes Staatsmodell in seinen wesentlichen 
Gedankenschritten. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophi-
schen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• entwickeln Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eige-
ne philosophische Gedanken und erläutern diese (MK 6). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und be-
grifflich klar dar (MK10), 

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u. a. Visualisie-
rung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11), 

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen 
Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, 
wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmodelle und deren 
Konsequenzen. 

Inhaltsfelder:
• IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

Zeitbedarf: 12 Std.
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Unterrichtsvorhaben XIV:

Thema: Wie lässt sich eine staatliche Ordnung vom Primat des Individuums aus rechtfertigen? – 
Kontraktualistische Staatstheorien im Vergleich 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren unterschiedliche Modelle zur Rechtfertigung des Staates durch einen Gesellschafts-
vertrag in ihren wesentlichen Gedankenschritten und stellen gedankliche Bezüge zwischen ihnen 
im Hinblick auf die Konzeption des Naturzustandes und der Staatsform her, 

• erklären den Begriff des Kontraktualismus als Form der Staatsbegründung und ordnen die 
behandelten Modelle in die kontraktualistische Begründungstradition ein. 

Methodenkompetenz:
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, 
Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele 
(MK4) 

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophi-
schen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und be-
grifflich klar dar (MK10), 

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u. a. Visualisie-
rung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmodelle und deren 
Konsequenzen, 

• bewerten die Überzeugungskraft der behandelten kontraktualistischen Staatsmodelle im Hinblick 
auf die Legitimation eines Staates angesichts der Freiheitsansprüche des Individuums, 

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten 
kontraktualistischen Staatsmodelle zur Orientierung in gegenwärtigen politischen Problemlagen. 

Inhaltsfelder:
• IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Individualinteresse und Gesellschaftsvertrag als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

Zeitbedarf: 14 Std.
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Unterrichtsvorhaben XV:

Thema: Lassen sich die Ansprüche des Einzelnen auf politische Mitwirkung und gerechte Teilhabe in 
einer staatlichen Ordnung realisieren? – Moderne Konzepte von Demokratie und sozialer 
Gerechtigkeit auf dem Prüfstand 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren und rekonstruieren eine staatsphilosophische Position zur Bestimmung von 
Demokratie und eine zur Bestimmung von sozialer Gerechtigkeit in ihren wesentlichen 
Gedankenschritten, 

• stellen differenziert gedankliche Bezüge zwischen den Positionen zur Bestimmung von 
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit her und ordnen sie in die Tradition der Begründung des 
modernen demokratischen Rechtsstaates ein. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2), 

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und 
Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlage-
werken (MK9). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und be-
grifflich klar dar (MK10). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verantwortbare Hand-
lungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1), 

• beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und ge-
genwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Konzepte zur 
Bestimmung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit, 

• erörtern unter Bezugnahme auf die behandelten Positionen zur Bestimmung von Demokratie und 
sozialer Gerechtigkeit argumentativ abwägend die Frage nach dem Recht auf Widerstand in einer 
Demokratie. 

Inhaltsfelder
• IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Konzepte von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit 
• Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten 

Zeitbedarf: 12 Std.
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Unterrichtsvorhaben XVI:

Thema: Was leisten sinnliche Wahrnehmung und Verstandestätigkeit für die wissenschaftliche 
Erkenntnis? – rationalistische und empiristische Modelle im Vergleich 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen die Frage nach dem besonderen Erkenntnis- und Geltungsanspruch der Wissenschaften als 
erkenntnistheoretisches Problem dar und erläutern dieses an Beispielen aus ihrem Unterricht in 
verschiedenen Fächern, 

• analysieren eine rationalistische und eine empiristische Position zur Klärung der Grundlagen 
wissenschaftlicher Erkenntnis in ihren wesentlichen argumentativen Schritten und grenzen diese 
voneinander ab. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte Klassi-
fizierung (MK1), 

• ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anlie-
gen sowie die zentrale These (MK3), 

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophi-
schen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen 
Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, 
wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch 
argumentativ auf andere Positionen ein (HK3). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• beurteilen die argumentative Konsistenz der behandelten rationalistischen und empiristischen 
Position, 

• erörtern abwägend Konsequenzen einer empiristischen und einer rationalistischen Bestimmung 
der Grundlagen der Naturwissenschaften für deren Erkenntnisanspruch. 

Inhaltsfelder
• IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Erkenntnistheoretische Grundlagen der Wissenschaften 

Zeitbedarf: 12 Std.
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Unterrichtsvorhaben XVII:

Thema: Wie gelangen die Wissenschaften zu Erkenntnissen? – Anspruch und Verfahrensweisen der 
neuzeitlichen Naturwissenschaften 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• rekonstruieren ein den Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität reflektierendes 
Denkmodell in seinen wesentlichen argumentativen Schritten und erläutern es an Beispielen aus 
der Wissenschaftsgeschichte, 

• erklären zentrale Begriffe des behandelten wissenschaftstheoretischen Denkmodells. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen sie voneinan-
der ab (MK7), 

• argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsver-
fahren (u. a./ z. B. Toulmin-Schema) (MK8), 

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und 
Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlage-
werken (MK9). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisie-
rung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11), 

• stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar, auch in 
Form eines Essays (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und ge-
genwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend erkenntnistheoretische Voraussetzungen des behandelten wissenschafts-
theoretischen Modells und seine Konsequenzen für das Vorgehen in den Naturwissenschaften, 

• erörtern unter Bezug auf das erarbeitete wissenschaftstheoretische Denkmodell argumentativ 
abwägend die Frage nach der Fähigkeit der Naturwissenschaften, objektive Erkenntnis zu 
erlangen. 

Inhaltsfelder
• IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 5 (Zusammenlaben in Staat und Gesellschaft) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Der Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität 
• Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten 
• Konzepte von Demokratie (und sozialer Gerechtigkeit) 
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Zeitbedarf: 10 Std.

Summe Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS: 60 Stunden
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Qualifikationsphase (Q1) – LEISTUNGSKURS
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Unterrichtsvorhaben VII:

Thema: Ist die Kultur die Natur des Menschen? – Der Mensch als Produkt der natürlichen 
Evolution und die Bedeutung der Kultur für seine Entwicklung 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• rekonstruieren eine den Menschen als Kulturwesen bestimmende anthropologische Position in ih-
ren wesentlichen gedanklichen Schritten und erläutern diese Bestimmung an zentralen Elementen 
von Kultur.

Methodenkompetenz:
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem 
bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3), 

• identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-
stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und 
Beispiele (MK4). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form struk-
turiert und begrifflich klar dar (MK10). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• beteiligen sich mit fundierten philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschli-
cher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten anthropo-
logischen Positionen zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins, 

• erörtern unter Bezugnahme auf die behandelte kulturanthropologische Position argumentativ 
abwägend die Frage nach dem Menschen als Natur- oder Kulturwesen

Inhaltsfelder
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
• IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 
• Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 

Zeitbedarf: 18 Std.

Thema: Ist der Mensch mehr als Materie? – Das Leib-Seele-Problem im Licht der modernen 
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Gehirnforschung 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• analysieren ein dualistisches und ein monistisches Denkmodell zum Leib-Seele-Problem in seinen 
wesentlichen gedanklichen Schritten und grenzen diese Denkmodelle voneinander ab,

• erklären philosophische Begriffe und Positionen, die das Verhältnis von Leib und Seele unter-
schiedlich bestimmen (u. a. Dualismus, Monismus, Materialismus, Reduktionismus).

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau in bewusster Abgren-
zung von wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1), 

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert (MK2), 

• analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komplexeren philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und gedankliche Modelle und erläutern diese differenziert 
(MK6), 

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfahren und grenzen 
sie voneinander ab (MK7). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen argumenta-
tiv und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• erörtern unter Bezugnahme auf die behandelten dualistischen und materialistisch-reduktionisti-
schen Denkmodelle argumentativ abwägend die Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele

Inhaltsfeld
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Das Verhältnis von Leib und Seele 
• Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 

Zeitbedarf: 18 Std.

Unterrichtsvorhaben IX:
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Thema: Lässt sich Bewusstsein funktionalistisch erklären? – Das Menschenbild der Neurowissen-
schaften und der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz in philosophischer Perspektive

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philosophisches Problem dar und 
grenzen dabei Willens- von Handlungsfreiheit ab.

• analysieren und rekonstruieren eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auf-
fassung des Menschen in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und ordnen diese als deter-
ministisch bzw. indeterministisch ein,

• erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen 
im Kontext von Entscheidungssituationen.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert (MK2), 

• identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-
stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und 
Beispiele (MK4). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer philosophischer 
Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschrei-
bungsvokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und belegen Interpretationen durch korrekte 
Nachweise (MK12), 

• stellen in einer differenzierten Argumentation (u.a. philosophische Disputation, philosophischer 
Essay) abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen argumenta-
tiv und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend Konsequenzen einer deterministischen und indeterministischen Position im 
Hinblick auf die Verantwortung des Menschen für sein Handeln (u. a. die Frage nach dem Sinn 
von Strafe), 

• erörtern unter Bezugnahme auf die deterministische und indeterministische Position argumentativ 
abwägend die Frage nach der menschlichen Freiheit und ihrer Denkmöglichkeit. 

Inhaltsfelder
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
• IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Das Menschbild der Neurowissenschaften und der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz 
• Das Verhältnis von Leib und Seele 
• Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 
• Der Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität 

Zeitbedarf: 16 Std.
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Unterrichtsvorhaben X:

Thema: Ist der Mensch ein freies Wesen? – Psychoanalytische und existentialistische Auffassung des 
Menschen im Vergleich 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philosophisches Problem dar und 
grenzen dabei Willens- von Handlungsfreiheit ab.

• analysieren und rekonstruieren eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auf-
fassung des Menschen in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und ordnen diese als deter-
ministisch bzw. indeterministisch ein,

• erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen 
im Kontext von Entscheidungssituationen.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau in bewusster Abgren-
zung von wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1), 

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert (MK2), 

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfahren und grenzen 
sie voneinander ab (MK7), 

• entwickeln unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen Argumentationsverfahren (u. a. Toul-
min-Schema) komplexere philosophische Begründungszusammenhänge (MK8). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen in einer differenzierten Argumentation (u.a. philosophische Disputation, philosophischer 
Essay) abwägend komplexere philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle differenziert verant-
wortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen 
(HK1). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend Konsequenzen einer deterministischen und indeterministischen Position im 
Hinblick auf die Verantwortung des Menschen für sein Handeln (u. a. die Frage nach dem Sinn 
von Strafe), 

• erörtern unter Bezugnahme auf die deterministische und indeterministische Position argumentativ 
abwägend die Frage nach der menschlichen Freiheit und ihrer Denkmöglichkeit. 

Inhaltsfelder
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 
• Grundsätze eines gelingenden Lebens 

Zeitbedarf: 18 Std.
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Unterrichtsvorhaben XI:

Thema: Wie kann das Leben gelingen? – Eudämonistische Auffassungen eines guten Lebens 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• rekonstruieren eine philosophische Antwort auf die Frage nach dem gelingenden Leben in ihren 
wesentlichen gedanklichen Schritten und ordnen sie in das ethische Denken ein.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-
stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und 
Beispiele (MK4). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer philosophischer Tex-
te in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungs-
vokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise 
(MK12), 

• stellen in einer differenzierten Argumentation (u.a. philosophische Disputation, philosophischer 
Essay) abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen differenziert durch plausible Gründe und 
Argumente im Rückgriff auf das Orientierungspotential philosophischer Positionen und Denkmo-
delle (HK2), 

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen argumenta-
tiv und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten eudämonisti-
schen Position zur Orientierung in Fragen moralischen Handelns 

Inhaltsfelder
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Grundsätze eines gelingenden Lebens 
• Das Verhältnis von Leib und Seele 

Zeitbedarf: 16 Std.
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Unterrichtsvorhaben XII:

Thema: Soll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichk eit oder der Pflicht orientieren? – 
Utilitaristische und deontologische Positionen im Vergleich 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• analysieren und rekonstruieren ethische Positionen, die auf dem Prinzip der Nützlichkeit und auf 
dem Prinzip der Pflicht basieren in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten,

• erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in das ethische Den-
ken ein.

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem 
bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3), 

• analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komplexeren philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und erläutern diese differenziert (MK6). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer philosophischer Tex-
te in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungs-
vokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise 
(MK12). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen differenziert durch plausible Gründe und 
Argumente im Rückgriff auf das Orientierungspotential philosophischer Positionen und Denkmo-
delle (HK2). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit utilitaristischer und deontolo-
gischer Grundsätze zur Orientierung in Fragen moralischen Handelns. 

Inhaltsfelder
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien 
• Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 

Zeitbedarf: 24 Std.
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Unterrichtsvorhaben XIII:

Thema: Basieren moralische Orientierungen auf Gefühlen oder vernünftigen Argumenten? – 
Emotivistische und diskurstheoretische Ansätze als unterschiedliche Formen ethischer Legitimation 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem 
bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3), 

• analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komplexeren philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form struk-
turiert und begrifflich klar dar (MK10), 

• stellen in einer differenzierten Argumentation (u. a. philosophische Disputation philosophischer 
Essay) abwägend komplexere philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen argumenta-
tiv und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3). 

Inhaltsfelder
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Unterschiedliche Grundlagen moralischer Orientierungen 
• Konzepte von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit 

Zeitbedarf: 20 Std.
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Unterrichtsvorhaben XIV:

Thema: Gibt es eine Verantwortung des Menschen für die Natur? – Ethische Grundsätze im 
Anwendungskontext der Ökologie 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert (MK2), 

• entwickeln unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen Argumentationsverfahren (u. a. 
Toulmin-Schema) komplexere philosophische Argumentationen (MK8), 

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und 
Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlage-
werken und Darstellungen (MK9). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen in einer differenzierten Argumentation (u.a. philosophische Disputation, philosophischer 
Essay) abwägend komplexere philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle differenziert verant-
wortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen 
(HK1), 

• beteiligen sich mit fundierten philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschli-
cher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern unter Bezugnahme auf die behandelte verantwortungsethische Position argumentativ 
abwägend die Frage nach der moralischen Verantwortung in Entscheidungsfeldern angewandter 
Ethik. 

Inhaltsfelder:
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Verantwortung in Fragen angewandter Ethik 
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

Zeitbedarf: 20 Std.

Summe Qualifikationsphase (Q1) – LEISTUNGSKURS: 150 Stunden
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Qualifikationsphase (Q2) – LEISTUNGSKURS

_____________________________________________________________________________________

Unterrichtsvorhaben XV:

Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? – Ständestaat und Philosophenkönigtum als 
Staatsideal 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen die Legitimationsbedürftigkeit staatlicher Herrschaft als philosophisches Problem dar und 
entwickeln eigene Lösungsansätze in Form von möglichen Staatsmodellen, 

• rekonstruieren ein am Prinzip der Gemeinschaft orientiertes Staatsmodell in seinen wesentlichen 
Gedankenschritten. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in komplexeren 
philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und erläutern diese differenziert (MK6). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form struk-
turiert und begrifflich klar dar (MK10), 

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u. a. 
Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmodelle und deren 
Konsequenzen. 

Inhaltsfelder
• IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

Zeitbedarf: 14 Std.
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Unterrichtsvorhaben XVI:

Thema: Wie lässt sich eine staatliche Ordnung vom Primat des Individuums aus rechtfertigen? – 
Kontraktualistische Staatstheorien im Vergleich 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren unterschiedliche Modelle zur Rechtfertigung des Staates durch einen Gesellschafts-
vertrag in ihren wesentlichen Gedankenschritten und stellen gedankliche Bezüge zwischen ihnen 
im Hinblick auf die Konzeption des Naturzustandes und der Staatsform her, 

• erklären den Begriff des Kontraktualismus als Form der Staatsbegründung und ordnen die 
behandelten Modelle in die kontraktualistische Begründungstradition ein. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-
stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und 
Beispiele (MK4), 

• analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komplexeren philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfahren und grenzen 
sie voneinander ab (MK7). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form struk-
turiert und begrifflich klar dar (MK10), 

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u. a. 
Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmodelle und deren 
Konsequenzen, 

• bewerten die Überzeugungskraft der behandelten kontraktualistischen Staatsmodelle im Hinblick 
auf die Legitimation eines Staates angesichts der Freiheitsansprüche des Individuums, 

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten kontraktua-
listischen Staatsmodelle zur Orientierung in gegenwärtigen politischen Problemlagen. 

Inhaltsfelder
• IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Individualinteresse und Gesellschaftsvertrag als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

Zeitbedarf: 16 Std.
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Unterrichtsvorhaben XVII:

Thema: Lassen sich die Ansprüche des Einzelnen auf politische Mitwirkung und gerechte Teilhabe in 
einer staatlichen Ordnung realisieren? – Moderne Konzepte von Demokratie und sozialer 
Gerechtigkeit auf dem Prüfstand 

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren und rekonstruieren eine staatsphilosophische Position zur Bestimmung von 
Demokratie und eine zur Bestimmung von sozialer Gerechtigkeit in ihren wesentlichen 
Gedankenschritten, 

• stellen differenziert gedankliche Bezüge zwischen den Positionen zur Bestimmung von 
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit her und ordnen sie in die Tradition der Begründung des 
modernen demokratischen Rechtsstaates ein. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert (MK2), 

• identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-
stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und 
Beispiele (MK4), 

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und 
Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlage-
werken und Darstellungen (MK9). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form struk-
turiert und begrifflich klar dar (MK10). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle differenziert verant-
wortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen 
(HK1), 

• beteiligen sich mit fundierten philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschli-
cher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Konzepte zur 
Bestimmung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit, 

• erörtern unter Bezugnahme auf die behandelten Positionen zur Bestimmung von Demokratie und 
sozialer Gerechtigkeit argumentativ abwägend die Frage nach dem Recht auf Widerstand in einer 
Demokratie. 

Inhaltsfelder
• IF 3 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
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Inhaltliche Schwerpunkte
• Konzepte von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit 
• Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten 

Zeitbedarf: 16 Std.

Unterrichtsvorhaben XVIII:

Thema: Wie lassen sich zwischenstaatliche Konflikte auf Dauer vermeiden? – Bedingungen einer 
stabilen Friedensordnung in einer globalisierten Welt 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• beschreiben reale und fiktive Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau in 
bewusster Abgrenzung von wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und gedankliche Modelle und erläutern sie differenziert (MK6), 

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und 
Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlage-
werken und Darstellungen (MK9). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer philosophischer Tex-
te in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungs-
vokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise 
(MK12). 

• stellen in einer differenzierten Argumentation (u.a. philosophische Disputation, philosophischer 
Essay) abwägend komplexere philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• beteiligen sich mit fundierten philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschli-
cher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

Inhaltsfelder
• IF 3 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Bedingungen einer dauerhaften Friedensordnung in einer globalisierten Welt 

Zeitbedarf: 14 Std.
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Unterrichtsvorhaben XIX:

Thema: Was leisten sinnliche Wahrnehmung und Verstandestätigkeit für die wissenschaftliche 
Erkenntnis? – Rationalistische und empiristische Modelle im Vergleich 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen die Frage nach dem besonderen Erkenntnis- und Geltungsanspruch der Wissenschaften als 
erkenntnistheoretisches Problem dar und erläutern dieses an Beispielen aus ihrem Unterricht in 
verschiedenen Fächern, 

• analysieren eine rationalistische und eine empiristische Position zur Klärung der Grundlagen 
wissenschaftlicher Erkenntnis in ihren wesentlichen argumentativen Schritten und grenzen diese 
voneinander ab. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem 
bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3), 

• analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komplexeren philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und gedankliche Modelle und erläutern

• sie differenziert (MK6). 
Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer philosophischer Tex-
te in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungs-
vokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise 
(MK12). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen argumenta-
tiv und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3). 

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 

• beurteilen die argumentative Konsistenz der behandelten rationalistischen und empiristischen 
Position, 

• erörtern abwägend Konsequenzen einer empiristischen und einer rationalistischen Bestimmung 
der Grundlagen der Naturwissenschaften für deren Erkenntnisanspruch. 

Inhaltsfelder
• IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte
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• Erkenntnistheoretische Grundlagen der Wissenschaften 

Zeitbedarf: 14 Std.

Unterrichtsvorhaben XX:

Thema: Wie gelangen die Wissenschaften zu Erkenntnissen? – Anspruch und Verfahrensweisen der 
modernen Naturwissenschaften 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• rekonstruieren ein den Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität reflektierendes 
Denkmodell in seinen wesentlichen argumentativen Schritten und erläutern es an Beispielen aus 
der Wissenschaftsgeschichte, 

• erklären zentrale Begriffe des behandelten wissenschaftstheoretischen Denkmodells. 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfahren und grenzen 
sie voneinander ab (MK7), 

• entwickeln unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen Argumentationsverfahren (u. a. Toul-
min-Schema) komplexere philosophische Begründungszusammenhänge (MK8), 

• recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und 
Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlage-
werken und Darstellungen (MK9), 

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form struk-
turiert und begrifflich klar dar (MK10). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. 
Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• beteiligen sich mit fundierten philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschli-
cher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern abwägend erkenntnistheoretische Voraussetzungen des behandelten wissenschafts-
theoretischen Modells und seine Konsequenzen für das Vorgehen in den Naturwissenschaften, 

• erörtern unter Bezug auf das erarbeitete wissenschaftstheoretische Denkmodell argumentativ 
abwägend die Frage nach der Fähigkeit der Naturwissenschaften, objektive Erkenntnis zu 
erlangen. 

Inhaltsfelder
• IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 
• IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
• IF 5 (Zusammenleben in Gesellschaft und Staat) 
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Inhaltliche Schwerpunkte
• Der Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität 
• Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten 
• Konzepte von Demokratie (und sozialer Gerechtigkeit) 

Zeitbedarf: 14 Std.

Unterrichtsvorhaben XXI:

Thema: Was ist das Besondere geisteswissenschaftlicher Erkenntnis? – Anspruch und Verfahren der 
Geisteswissenschaften 

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Schülerinnen und Schüler

• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau in bewusster Abgren-
zung von wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1), 

• analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komplexeren philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

• bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfahren und grenzen 
sie voneinander ab (MK7). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Schülerinnen und Schüler

• stellen in einer differenzierten Argumentation (u. a. philosophische Disputation, philosophischer 
Essay) abwägend komplexere philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge dar (MK13). 

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen argumenta-
tiv und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3). 

Inhaltsfelder
• IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 
• IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
• IF 5 (Zusammenleben in Gesellschaft und Staat) 

Inhaltliche Schwerpunkte
• Erkenntnis in den Geisteswissenschaften 
• Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 
• Konzepte von Demokratie (und sozialer Gerechtigkeit) 

Zeitbedarf: 12 Std.

Summe Qualifikationsphase (Q2) – LEISTUNGSKURS: 100 Stunden
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2.2. Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit

Um die für das Fach Philosophie konstitutive und oben ausgewiesene philosophische Problemreflexion 
durchführen zu können, sind von den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen in den Kompetenzbereichen 
Sach-, Methoden-, Urteils- sowie Handlungskompetenz zu entwickeln (s. Unterrichtsraster).
Dabei gibt es fachmethodische und fachdidaktische Grundsätze, die überfachlich und fachlich sind.

2.3. Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Philosophie hat die 
Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze 
zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. 
Verbindliche Absprachen: 
• Für die Erfassung der Leistungen werden die jeweiligen „Überprüfungsformen“ gem. des Lehrplans 

angewendet.
• Die Note richtet sich nach der Niveaustufe der Kompetenzerreichung.
• Es gibt ein gemeinsames methodisches Vorgehen bei der Textanalyse/ Interpretation von philos. Tex-

ten.
• Klausuren:

o Erstellung von Klausuraufgaben nach Zentralabitur-Vorbild, Bewertung z. B. mit entsprechendem 
Kriterienraster 

o Bei Bedarf gemeinsame Korrektur einer exemplarischen Klausur 
o Hilfsmittel: Duden-Rechtschreibwörterbuch

• Sonstige Mitarbeit:
o Einsatz möglichst vielfältiger Formen zur Überprüfung der sonstigen Mitarbeit

Verbindliche Instrumente:
I. Als Instrumente für die Beurteilung der schriftlichen Leistung werden Klausuren und ggf. Facharbeiten 

herangezogen:
Klausuren:
• In der Einführungsphase wird eine Klausur pro Halbjahr geschrieben; dabei ist darauf zu achten, dass 

die Klausur im 2. Halbjahr rechtzeitig vor der Wahl der Fächer in der Qualifikationsphase geschrieben 
wird. 

• Die zeitliche Dauer ist festgelegt wie folgt: Grundkurs Q1/1, Q1/2: 2 UStd., Grundkurs Q2/1: 3 UStd., 
Grundkurs Q2/2: 3 Zeitstd., Leistungskurs Q1/1, Q1/2: 3 UStd., Leistungskurs Q2/1: 4 UStd., 
Leistungskurs Q2/2: 4,25 Zeitstd.

• Klausuren orientieren sich immer am Abiturformat und am jeweiligen Lernstand der Schülerinnen und 
Schüler.

• Klausuren bereiten die Aufgabentypen des Zentralabiturs sukzessive vor; dabei wird der Grad der 
Vorstrukturierung zurückgefahren.

• Die Bewertung der Klausuren erfolgt kriteriengeleitet, z. B. mit Hilfe eines Kriterienrasters.
• Die Fachkonferenz einigt sich auf die Verwendung einheitlicher Fehlerzeichen für schriftliche Kor-

rekturen (vgl. Ende des Kapitels 2.3).

Facharbeiten (s. Homepage der Hildegardisschule, Reader, d. i.: „Die Facharbeit. Tipps und Hinweise“ nach 
Stand: http://www.hildegardis-bochum.de/PDF/HomepageDateien/Downloads/Facharbeitsreader.pdf ):

• Die Regelung von § 13 Abs.3 APOGOSt, nach der „in der Qualifikationsphase […] nach Festlegung 
durch die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt“ wird, wird angewendet.

• Bei der Vergabe von Themen für Facharbeiten sollen folgende Kriterien beachtet werden: 
o thematische Fokussierung,
o Gewährleistung eines individuellen Zugriffs und breiter Materialrecherche.

40     Stand 21.11.2015; überarb. bis 27.2.2016     Frie., Vö.



II. Als Instrumente für die Beurteilung der sonstigen Mitarbeit gelten insbesondere:
• mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch,
• individuelle Leistungen innerhalb von kooperativen Lernformen / Projektformen,
• Präsentationen, z. B. im Zusammenhang mit Referaten,
• Vorbereitung und Durchführung von Podiumsdiskussionen (o. ä.),
• Protokolle,
• Vorbereitung von Exkursionen, Archiv- oder Museumsbesuchen o. ä.,
• eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, Archiv usw.) und deren Nutzung für den Unterricht,
• Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Reflexion eines Interviews,
• Beiträge zum Wettbewerb Philosophischer Essay 

Übergeordnete Kriterien:
Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und Schülern transparent und klar sein. 
Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der 
Leistungsüberprüfung:
• Umfang des Kompetenzerwerbs,
• Grad des Kompetenzerwerbs.

Konkretisierte Kriterien:
Kriterien für die Überprüfung und Bewertung der schriftlichen Leistung (Klausuren)
Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:
• Verständnis der Aufgabenstellung,
• Textverständnis und Distanz zum Text,
• Sachgerechte Anwendung der Methoden zur Interpretation von Quellen und Analyse von Darstellun-

gen (gem. Schritte der Quelleninterpretation, (www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de),
• sachgerechte Anwendung und Transfer von Fachwissen,
• Formulierung selbstständiger, angemessener, triftiger Urteile,
• sprachliche Richtigkeit und fachsprachliche Qualität der Darstellung.

Diese Kriterien werden für die einzelne Klausur konkretisiert, z. B. in den Erwartungshorizonten eines Krite-
rienrasters, die der Korrektur zugrunde gelegt werden. Die Bepunktung der Teilaufgaben entspricht zuneh-
mend mehr den Proportionen im Zentralabitur.

Grundsätze der Korrektur und Bewertung
Zu Korrekturzeichen und Hinweise zur Korrektur von Klausuren siehe:
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=21 (pdf 13.8.2015)

Kriterien für die Überprüfung und Bewertung von Facharbeiten
Die Beurteilungskriterien für Klausuren werden auch auf Facharbeiten angewendet. Darüber hinaus ist ein 
besonderes Augenmerk zu richten auf die folgenden Aspekte:
1. Inhaltliche Kriterien:
• Genauigkeit und Stringenz der Fragestellung,
• Zuverlässigkeit des philosophischen Wissens und Könnens,
• Gründlichkeit und Selbstständigkeit der Recherche,
• Perspektivenbewusstsein, Perspektivenwechsel,
• Eigenständigkeit des Ergebnisses,
• Grad der Reflexion des Arbeitsprozesses.
2. Methodische Kriterien:
• Methodisch sicherer Umgang mit Quellen und Darstellungen (Unterscheidung, Fragestellungen, Funktion 

im Gedankengang),
• Gliederung: Funktionalität, Plausibilität.
3. Formale Kriterien:
• sprachliche Qualität,
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• sinnvoller und korrekter Umgang mit Zitaten,
• sinnvoller Umgang mit den Möglichkeiten des PC (z. B. Rechtschreibüberprüfung, Schriftbild, Fußnoten, 

Einfügen von Dokumenten, Bildern etc., Inhaltsverzeichnis),
• Korrekter Umgang mit Internetadressen (mit Datum des Zugriffs),
• vollständiges, korrektes, übersichtliches und nach Quellen und Darstellungen sortiertes Verzeichnis der 

verwendeten Quellen und Darstellungen.

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Mitarbeit
Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:
• Umfang des Kompetenzerwerbs:

o Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit, 
o Eigenständigkeit der Beteiligung.

• Grad des Kompetenzerwerbs:
o Sachliche und (fach-)sprachliche Angemessenheit der Beiträge,
o Reflexionsgehalt der Beiträge und Reflexionsfähigkeit gegenüber dem eigenen Lernprozess;
o Umgang mit anderen Schülerbeiträgen und mit Korrekturen;
o Sachangemessenheit und methodische Vielfalt bei Ergebnispräsentationen.

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
Die Leistungsrückmeldungen zu den Klausuren erfolgen in Verbindung mit den zugrunde liegenden Erwar-
tungshorizonten und /oder kommentierten Begründungen, die Bewertung von Facharbeiten wird in Gutachten 
dokumentiert.
Die Leistungsrückmeldung über die Note für die sonstige Mitarbeit und die Abschlussnote erfolgt in mündli-
cher Form zu den durch SchulG und APO-GOSt festgelegten Zeitpunkten sowie auf Nachfrage.
Im Interesse der individuellen Förderung werden bei Bedarf die jeweiligen Entwicklungsaufgaben konkret 
beschrieben.

2.4. Lehr- und Lernmittel

Folgende Lehrmittel werden regelmäßig genutzt:
Als Lehrwerk eingeführt in EF und Q1 ist:
Zugänge zur Philosophie. Bd. 1. Berlin: Cornelsen, 2004.
In der Q2 wird bis 2015/16 Vom Denken (Bamberg: Buchner, 1996) den Schülern ausgeteilt bzw. mitverwen-
det, im Grunde/ i. d. R. Zugänge zur Philosophie. Bd. 2. Berlin: Cornelsen, 2002, u. a. verwendet (Kopien).
Beantragt wurde die Anschaffung der neueren Bände Zugänge zur Philosophie EF und Q (2015).

3.   Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen   

Vor dem Hintergrund des Schulprogramms und Schulprofils der Hildegardis-Schule sieht sich die Fachkon-
ferenz Philosophie folgenden fach- und unterrichtsübergreifenden Entscheidungen verpflichtet:

• Das Fach Philosophie ist genuin interdisziplinär, mögliche Fächerverbindungen („Synergien“) sind u. a.:

Q 1, 1. Halbj., Anthropologie: Biologie, Geschichte, Religion, Deutsch, Erdkunde

Q 1, 2. Halbj., Ethik: Religion, Geschichte, Deutsch, Sozialwissenschaften

Q 2, 1. Halbj., Staatsphilosophie: Sozialwissenschaften, Geschichte, Religion, Deutsch

Q 2, 2. Halbj., Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie: Naturwissenschaften, Mathematik, Kunst
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• Das Fach Philosophie unterstützt das schulinterne Methodenkonzept durch die Schulung überfachlicher 
und fachspezifischer Methoden sowie von Medienkompetenz im Zusammenhang mit den festgelegten 
konkretisierten Unterrichtsvorhaben (Anfertigung von Referaten, Protokollen, Recherchen, Präsentationen 
sowie Analyse bzw. Interpretation von Texten, Bildern, Filmen, Karten, Statistiken etc.). An der Vor-
bereitung und Durchführung der Methodentage in der EF beteiligt sich die Fachschaft in angemessener 
Weise.

• Im Zuge der Sprachförderung wird sowohl auf eine akkurate Einführung und Verwendung von Fachbe-
griffen als auch auf eine konsequente Verbesserung des (fach-)sprachlichen Ausdrucks geachtet. 
 

• Erwünscht ist, dass – angebunden an die konkretisierten Unterrichtsvorhaben – vor- und nachbereitete 
Unterrichtsgänge bzw. Exkursionen zu außerschulischen Lernorten (Museum, Archiv, Gotteshäuser 
versch. Konfessionen, Gedenkstätte etc.) stattfinden. 

• Einmal pro Schuljahr findet – sofern möglich – eine schulinterne Fortbildung, evtl. unter der Leitung von 
außerschulischen Moderatorinnen oder Moderatoren, zu fachspezifischen Themen statt.

• Teilnahme am Essay-Wettbewerb Philosophie
Nachdem die Form des philosophischen Essays im Unterricht der Einführungsphase eingeführt wurde, wird 
im Zusammenhang mit dem alljährlichen Landes- und Bundeswettbewerb Philosophischer Essay teil-
genommen  Ein besonders gelungener und origineller Essay wird regelmäßig im Jahresbericht der Schule 
veröffentlicht. Die Verfasserinnen und Verfasser der besten Schulessays werden zur Teilnahme am Landes- 
und Bundeswettbewerb motiviert. 
(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Schueler/Mitmachen/Wettbewerbe/schulisch/Philosophischer-
Essay/).

5.   Qualitätssicherung und Evaluation  

Die Fachkonferenz hat sich darauf geeinigt, dass das Thema „Curriculum“ als fester Tagesordnungspunkt auf 
jeder Fachkonferenz angesprochen wird.
Dabei sollen die Erfahrungen der unterrichtenden Kollegen und Kolleginnen in das Curriculum eingearbeitet 
werden, d. h. Ergänzungen und Änderungen des schulinternen Lehrplans werden regelmäßig vorgenommen, 
nach Diskussion und in Abstimmung der Fachschaftsmitglieder. 
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